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Verordnung 
über die Zulassung öffentlicher Spielcasinos 

— Spielcasinoverordnung — 
vom 4. Juli 1990

§ 1
(1) Die Errichtung und der Betrieb eines öffentlichen Spiel

casinos sind nur auf der Grundlage einer Zulassung gestattet.

(2) Die Zulassung (Spielcasinoerlaubnis) erteilt der Mi
nister für Handel und Tourismus. Sie kann befristet und mit 
dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden.

(3) Die Spielcasinoerlaubnis kann Auflagen und sonstige 
Nebenbestimmungen enthalten, um den ordnungsrechtlich 
und wirtschaftlich einwandfreien Betrieb des Spielcasinos zu 
sichern. Das gilt insbesondere für

1. besondere Pflichten bezüglich der Errichtung und Ein
richtung des Spielcasinos,

2. die Abwicklung der finanziellen Verpflichtungen des 
Spielcasinos,

3. eigene Sicherheitsvorkehrungen des Spielcasinos,
4. Pflichten gegenüber der Spielcasinoaufsicht,
5. die Auswahl des einzustellenden Personals,
6. die Berücksichtigung der örtlichen Belange der Sitzge

meinde eines Spielcasinos.

(4) Der Minister für Handel und Tourismus kann dem Er
laubnisinhaber gestatten, den Spielbetrieb durch dritte Per
sonen ausüben zu lassen.

(5) Der Erlaubnisinhaber, soweit das Spielcasino von ihm 
selbst betrieben wird, oder die dazu gemäß Absatz 4 berech
tigte dritte Person (Spielcasinounternehmer) haben die Ge
währ für eine ordnungsrechtlich und wirtschaftlich einwand
freie Führung des Spielcasinos zu bieten.

(6) Mit dem Antrag auf Erteilung der Gewerbeerlaubnis 
zum Betreiben von Spielcasinos gemäß § 2 der Durchführungs
verordnung vom 8. März 1990 zum Gewerbegesetz — Erlaub
nispflichtige Gewerbe, besondere Überwachung von Anlagen 
und vom Reisegewerbe ausgeschlossene Tätigkeiten — (GBl. I 
Nr. 17 S. 140) ist das Vorliegen einer Spielcasinoerlaubnis 
nachzuweisen.

§ 2

Gesellschafter eines Unternehmens zum Betrieb eines Spiel
casinos dürfen nur juristische Personen sein, deren Anteile 
ausschließlich juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
gehören.

§ 3
(1) Die Ausübung des Spielbetriebes unterliegt der Spiel

casinoabgabe.

(2) Die Spielcasinoabgabe beträgt 85 vom Hundert der 
Bruttospielerträge des Spielcasinos. Der Minister der Finan
zen kann die Spielcasinoabgabe bei der Neuerrichtung eines 
Spielcasinos für einen AnlaufSeiträum bis auf 60 vom Hun
dert der Bruttospielerträge ermäßigen.

(3) Schuldner der Spielcasinoabgabe ist der Spielcasino
unternehmer. Die Spielcasinoabgabe entsteht mit dem Ende 
des Spielgeschehens an dem jeweiligen Spieltag. Dieser er
streckt sich auch auf den Zeitraum, der über den Kalendertag 
des Spielbeginns hinaus in den folgenden Kalendertag reicht.

(4) Auf die Spielcasinoabgabe finden die Vorschriften der 
Abgabenordnung entsprechend Anwendung. Die Spielcasino
abgabe wird von dem Finanzamt verwaltet, in dessen Bezirk 
sich die Geschäftsleitung des Abgabenschuldners befindet. Das 
Finanzamt hat das Recht, den Geld- und Spielmarkenverkehr 
sowie die Ermittlung der Bruttospielerträge laufend zu über
wachen. Die Ausübung dieser Befugnisse obliegt dem Rech
nungshof.

§ 4

(1) Der Spielcasinounternehmer hat unmittelbar nach Ende 
des Spielgeschehens die Bruttospielerträge des Spieltages fest
zustellen, aufzuzeichnen, eine Abrechnung zu erstellen und 
die Spielcasinoabgabe zu errechnen. Die Spielcasinoabgabe ist 
an dem auf den Spieltag folgenden Tag zu entrichten.

(2) Bruttospielerträge sind Beträge,
1. um die die Spieleinsätze die Gewinne der Spieler über

steigen, die diesen nach den Spielregeln zustehen (Brutto
gewinne), wenn das Spielcasino ein Spielrisiko trägt. Ta
gesverluste sind mit den Bruttogewinnen der nächsten 
Tage zu verrechnen;

2. die dem Spielcasino zufließen, soweit das Spielcasino 
kein Spielrisiko trägt.

(3) Nicht abgeholte Einsätze und Gewinne sowie Beträge, 
die nach Ende der Einsatzmöglichkeit gesetzt, vom Spieler 
nicht zurückgenommen werden und dem Spielcasino verblei
ben, sind dem Bruttospielertrag zuzurechnen.

(4) Weitere Leistungen als nach Absatz 2 Satz 1 können in 
der Spielcasinoerlaubnis festgesetzt oder vertraglich zwischen 
der zur Ausübung des Spielbetriebes gemäß § 1 Abs. 4 berech
tigten Person und dem Spielcasinoerlaubnisinhaber verein
bart werden, wenn dieser den Spielbetrieb nicht selbst aus
übt. Der berechtigten Person ist ein nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit ausreichender Anteil der Bruttospielerträge 
zu belassen.

§ 5
Die Gemeinde, in der ein Spielcasino betrieben wird, er

hält von der Spielcasinoabgabe einen Anteil. Die Höhe dieses 
Anteils legt der Minister der Finanzen durch Anordnung 
fest.

§ 6

Der Spielcasinounternehmer ist von den in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Betrieb eines Spielcasinos stehen
den Steuern, die vom Einkommen und vom Vermögen er
hoben werden, sowie von der Lotteriesteuer und der Gesell
schaftssteuer befreit.

§ 7
(1) Das spieltechnische Personal muß alle Zuwendungen, 

die von Besuchern des Spielcasinos für die bei ihm beschäf
tigten Personen, für das Spielcasino oder ohne ersichtliche 
Zweckbestimmung gegeben werden, den dafür aufgestellten 
Behältern (Tronc) zuführen.

(2) Der Spielcasinounternehmer hat den Tronc, soweit nicht 
daraus eine Abgabe für gemeinnützige Zwecke (Troncabgabe) 
zu leisten ist, für das Personal, das bei dem Spielcasino be
schäftigt ist, zu verwalten und zu verwenden.

(3) Die Höhe der Troncabgabe kann vom Minister der Fi
nanzen durch Anordnung festgelegt werden. Die Troncabgabe 
steht zur Hälfte der Standortgemeinde zu.

§ 8

(1) Die Aufsicht über die Spielcasinos führt das Ministe
rium für Handel und Tourismus. Es ist befugt, gegenüber dem 
Spielcasinounternehmer alle Anordnungen zu treffen, die er
forderlich sind, um den ordnungsrechtlich und wirtschaftlich 
einwandfreien Betrieb des Spielcasinos zu sichern.

(2) Der Spielcasinounternehmer hat für jedes Spielcasino 
eine Betriebs- und Spielordnung festzusetzen. In ihr sind 
insbesondere zu bestimmen die Spiele, die im Spielcasino ge
spielt werden, die Spielwährung, die Tage, an denen nicht 
gespielt wird, sowie die Bedingungen für den Eintritt in das 
Spielcasino. Die Besuchs- und Spielordnung bedarf der Be
stätigung durch das Ministerium für Handel und Tourismus. 
Sie ist an allen Eingängen zu den Spielsälen sichtbar auszu
hängen.

§ 9
Auf Grund des bisherigen Rechts erteilte staatliche Kon

zessionen zum Betrieb von öffentlichen Spielcasinos gelten


